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Wichtige neue Entscheidung 

 
Versammlungsrecht: Infrastruktur (Pavillons, Betten) bei (Dauer-)Versammlungen 
 
§ 113 Abs. 1 Satz 1 und 4, § 42 Abs. 2 VwGO, Art. 1 Abs. 1, 15 Abs. 1 BayVersG, Art. 2 
Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 GG, Art. 11 EMRK 
 
Wiederholungsgefahr bei einer versammlungsrechtlichen Fortsetzungsfeststellungsklage 
Versammlungsrechtliche Beschränkungen in Bezug auf das Einbringen von Gegenstän-
den in die Versammlung (Pavillons, Betten) 
Funktionaler Bezug der Gegenstände zur gewählten Form der Versammlung 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 22.09.2015, Az. 10 B 14.2246 
 
 
 
Leitsatz: 

Zum Schutz von in eine (Dauer-)Versammlung eingebrachten „infrastrukturellen“ Gegen-

ständen (hier: Pavillons, Betten). 

 

Hinweis: 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat sich in seiner Entscheidung vom 

22.09.2015, Az. 10 B 14.2246, nicht nur mit der Zulässigkeit von Fortsetzungsfeststel-

lungsklagen im Versammlungsrecht, insbesondere in Bezug auf das Erfordernis eines be-



rechtigten Interesses durch eine Wiederholungsgefahr, auseinandergesetzt (hierzu Rn. 30 

ff), sondern vor allem materiell-rechtlich mit der Frage der notwendigen Infrastruktur bei 

(Dauer-)Versammlungen, hier dem Aufstellen von Pavillons und Betten (Rn. 59 ff.), als 

notwendige Gegenstände aufgrund funktionalem Bezugs zur gewählten Form der Ver-

sammlung.  

 

Vorangegangen waren dieser Hauptsacheentscheidung bereits mehrere Eilverfahren (vgl. 

Beschluss vom 12.04.2012, Az. 10 CS 12.767, Beschluss vom 20.04.2012,  

Az.10 CS 12.845 und vom 02.07.2012, Az. 10 CS 12.1419), die das Gericht inhaltlich 

nunmehr fortschreibt und ausdifferenziert sowie eine versammlungsrechtliche Beschrän-

kung für das Einbringen solcher Gegenstände auf der Grundlage einer kommunalen Si-

cherheitssatzung als nicht ausreichend erachtet (Rn. 62 ff.). Dabei stellt das Gericht dar, 

inwieweit Gegenstände oder Hilfsmittel, die in eine Versammlung eingebracht werden sol-

len, von Art. 8 GG mitgeschützt werden (Rn. 60 f.) und bejaht dies im konkreten Fall für 

die Pavillons und Betten. 

 

Lesenswert ist die Entscheidung auch in Bezug auf den Prüfungsaufbau bzw. Prüfungs-

maßstab. So macht das Gericht deutlich, dass Art. 15 BayVersG der Dreh- und Angel-

punkt für Beschränkungen im Versammlungsrecht ist (Rn. 58), auch wenn einzelne Infra-

strukturelemente womöglich nicht in den Grundrechtschutz nach Art. 8 GG fallen könnten. 

Im konkreten Fall war wegen des funktionalen Bezugs zur Versammlung ein erhöhter 

Maßstab bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung anzulegen als (wohl) bei Gegenständen, 

denen kein solcher Bezug innewohnen würde. 

 

Auch mit der Frage des Vorliegens von (Dauer-)Versammlungen bzw. der Frage der Fort-

setzung oder des Beginns einer neuen Versammlung mit neuer Anzeige setzt sich der 

BayVGH auseinander (Rn. 52). 

 

In einem zeitlich und sachlich parallelen Verfahren (Az. 10 B 14.2242) ging es hingegen 

um die Frage der formellen Zuständigkeit (siehe „Wichtige neue Entscheidung“ vom glei-

chen Tage). 

 

 

Kumetz 
Landesanwalt

  

http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/media/landesanwaltschaft/entscheidungen/2015_09_22_we_versammlungsrecht.pdf
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

********** *********, 

*************** ***. ***, ***** ********, 

 - ****** - 

 

**************: 

******************** **. *********, 

***********. *, ***** ******, 

 

gegen 

 

Stadt Würzburg 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

Domstr. 1, 97070 Würzburg, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

versammlungsrechtlicher Beschränkungen; 

hier: Berufung des Klägers gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Würzburg vom 14. März 2013, 



erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 

 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom  21. September 2015 

 

am 22. September 2015 

 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 

I. Unter teilweiser Abänderung des Urteils des Bayerischen Verwaltungsge-

richts Würzburg vom 14. März 2013 wird festgestellt, dass auch die Be-

schränkungen in Nr. 1.15 (Verbot des Aufstellens von Betten), 1.17 (Be-

schränkung auf einen Pavillon) und Nr. 1.19 (Pavillon muss auf allen Sei-

ten offen sein) im Bescheid der Beklagten vom 15. Juni 2012 rechtswidrig 

waren. 

 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen. 

 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung des vollstreck-

baren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Si-

cherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

 

IV. Die Revision wird zugelassen. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger seine Fortsetzungsfeststellungsklage gegen 

die in Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des Bescheids der Beklagten vom 15. Juni 2012 

verfügten versammlungsrechtlichen Beschränkungen für eine Dauerversammlung 

zum Thema Asylrecht vom 16. Juni 2012 bis einschließlich 16. August 2012 in W. 

weiter.  
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Unter dem 13. Juni 2012 meldete der Kläger bei der Beklagten die Durchführung ei-

ner „Dauerversammlung zum Thema Asylrecht in der Form des Hungerstreiks rund 

um die Uhr vom 16. Juni 2012 bis einschließlich 16. August 2012“ an. Mit Bescheid 

vom 15. Juni 2012 setzte die Beklagte u.a. folgende Beschränkungen fest:  

 

Nr. 1.15 Das Aufstellen von Betten ist untersagt. 

 

Nr. 1.17 Als Kundgebungsmittel sind zugelassen: 

 

- Maximal sechs Stühle, die klapp-, stapelbar sein sollen,  

- ein Tisch, in einer Größe von maximal 2 x 0,5 m für die Auslage von Infomate-

rial, Unterschriftslisten,  

- ein Pavillon (3 x 3 m),  

- Plakate,  

- Bilder. 

 

Bilder und Plakate dürfen an einzelnen Seiten des Pavillons nicht den Eindruck der 

völligen Geschlossenheit erzeugen.  

 

Nr. 1.19 Der Pavillon muss auf allen Seiten offen sein. 

 

Zur Begründung dieser Beschränkungen führte die Beklagte im Bescheid vom 15. 

Juni 2012 im Wesentlichen an, dass das Nächtigen auf öffentlichen Flächen in kon-

sequenter Anwendung des § 4 Abs. 1 Nr. 2 ihrer Sicherheitssatzung zu untersagen 

gewesen sei. Das Übernachten in den Zelten habe nicht die Meinungskundgabe zum 

Ziel. Seit Beginn der Veranstaltung erfolgten die Meinungskundgabe und das Platzie-

ren der Thematik durch Plakate, Transparente, Diskussionen, Interviews, Bilder und 

Schriften. Eine Übernachtung sei hierfür nicht notwendig. Im Übrigen werde auf den 

Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 12. April 2012 

(10 CS 12.767) verwiesen. In konsequenter Umsetzung dieser Überlegungen, gese-

hen im Lichte der Situation vor Ort seit dem 13. April 2012, seien bei den Kundge-

bungsmitteln die bisherigen zwei Pavillons in Ziffer 1.17 auf einen Pavillon zu redu-

zieren, der nach Ziffer 1.19 dauerhaft an allen Seiten geöffnet sein müsse. Der zwei-

te Pavillon diene seit dem 13. April 2012 weder dem konkreten Versammlungszweck 

noch der damit verbundenen kollektiven Aussage der Teilnehmer. Dies ergebe sich 

bereits daraus, dass der zweite Pavillon seit dem Umzug auf den Unteren Markt zu-

nächst durchgehend geschlossen gewesen sei. In diesem Bereich erfolge keine Mei-

nungskundgabe.  
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Der Antrag des Klägers auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer noch zu 

erhebenden Klage u.a. gegen die in Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des Bescheids 

vom 15. Juni 2012 verfügten Beschränkungen wurde vom Verwaltungsgericht Würz-

burg abgelehnt. Mit Beschluss vom 2. Juli 2012 ordnete der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof die aufschiebende Wirkung der noch zu erhebenden Klage gegen 

die Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des Bescheids vom 15. Juni 2012 mit den in den 

Gründen dargelegten Maßgaben an.  

 

Zum Aufstellen der Betten (Nr. 1.15) führte der Senat aus, dass die Beklagte jegli-

ches Aufstellen von Betten im angefochtenen Bescheid untersagt habe, der Kläger 

dagegen geltend mache, dass bei einer Versammlung rund um die Uhr ein zeitweili-

ges Ausruhen oder Schlafen der Versammlungsteilnehmer für die effektive Grund-

rechtswahrnehmung unabdingbar sei. Der Senat sei der Auffassung, dass drei Bet-

ten ausreichten, um das Ruhebedürfnis der Versammlungsteilnehmer zu befriedigen. 

Auf ein gemeinsames gleichzeitiges Nächtigen hätten die Versammlungsteilnehmer 

keinen Anspruch. Auch der Hinweis des Klägers darauf, dass Versamm-

lungsteilnehmer während des Hungerstreiks ein erhöhtes Schlafbedürfnis hätten, 

greife nicht durch. Ein Hungerstreik könne ein Mittel sein, um dem Motto der Ver-

sammlung besonderen Nachdruck zu verleihen. Daraus folge aber kein Recht, dass 

der Hungerstreik möglichst komfortabel durchgeführt werden könne. Sei ein Teil-

nehmer derart geschwächt, dass er an einer Versammlung unter freiem Himmel nicht 

mehr teilnehmen könne, müsse er notfalls die Versammlung verlassen.  

 

Zu den unter Nr. 1.17 angeführten Kundgebungsmitteln führte der Senat im Be-

schluss vom 2. Juli 2012 aus, dass die lange andauernde stationäre Versammlung 

ohne den zweiten Pavillon praktisch nicht durchführbar sei. Bereits im Beschluss vom 

12. April 2012 habe der Senat dargelegt, dass gewichtige Gründe dafür sprächen, 

dass diese von den Versammlungsteilnehmern gewählte Form der Präsentation und 

Meinungsäußerung, auf die schwierige Lage der Asylsuchenden und ihren Leidens-

druck in der Öffentlichkeit gerade auch über einen längeren Zeitraum mit einer Art 

Mahnwache besonders aufmerksam zu machen und dabei der interessierten Öffent-

lichkeit Einblicke und Bilder über ihr tägliches Leben, Unterlagen und Dokumente 

ihrer Asylverfahren etc. zu bieten und zu erläutern sowie Unterschriftslisten auszule-

gen, wohl einen wesentlichen, inhaltsbezogenen Bestandteil der Kundgebung bilde 

und andererseits der Aufstellung von zwei Pavillons entgegenstehende gewichtige 

öffentliche Interessen weder hinreichend geltend gemacht noch für den Senat sonst 

ersichtlich seien. Der zweite Pavillon sei neben anderen versammlungsbezogenen 

Funktionen gerade auch zum Ausruhen der Versammlungsteilnehmer als erforderlich 
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angesehen worden. Das Einlegen von Ruhepausen, das Ausruhen und Schlafen zur 

Sicherung der effektiven Kundgabe des Anliegens der Versammlungsteilnehmer sei 

im Gegensatz zum dauernden Nächtigen ausweislich der Nr. 1.16 des angefochte-

nen Bescheides nicht verboten. Auch die Verfügung der Beklagten, der Pavillon 

müsse auf allen Seiten durchgehend offen sein, sei rechtlich zu beanstanden.  

 

Die vom Kläger bezüglich der Beschränkungen in Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des 

Bescheids vom 15. Juni 2012 erhobene Fortsetzungsfeststellungsklage wies das 

Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg – bei teilweiser Stattgabe der Klage bezüg-

lich weiterer versammlungsrechtlicher Beschränkungen – mit Urteil vom 14. März 

2013 insoweit ab.  

 

Grundsätzlich seien schon Pavillons, die Informationsstände beherbergten, ver-

sammlungsrechtlich nicht geschützt. Dies gelte jedenfalls für Informationsstände, die 

auf einen dauerhaften Betrieb ausgelegt seien, also über die kurzfristige Begleitung 

einer Demonstration oder Kundgebung hinausgingen. Informationsstände unterfielen 

grundsätzlich den Vorgaben des Straßen- und Wegerechts bzw. Ortsrechts und ge-

nössen keine versammlungsrechtlichen Privilegien. Dies gelte erst recht für einen 

zweiten Pavillon, der noch nicht einmal für die Unterbringung eines Informations-

standes, sondern zu Aufenthaltszwecken vorgesehen gewesen sei. Der zweite Pavil-

lon sei vom Beginn der Versammlung an primär als Schlaf- und Lagerstätte genutzt 

worden. Der Aufbau und Betrieb von Zelten und wie Zelte genutzter Pavillons könne 

nach Art. 15 Abs. 1 Bayerisches Versammlungsgesetz untersagt werden, weil Zelte 

und wie Zelte genutzte Pavillons vorliegend keine Versammlungsbestandteile gewe-

sen seien. Nichts anderes gelte für die Nutzung von Betten. Es könne zwar in ganz 

außergewöhnlichen Einzelfällen auch möglich sein, mittels eines oder mehrerer Zelte 

eine kollektive Aussage zu treffen. Einem solchen Zweck hätten die von den Ver-

sammlungsteilnehmern aufgestellten Zelte und der zweite Pavillon jedoch nicht ge-

dient. Eine versammlungsrechtliche Symbolwirkung sei dem Camp aus Pavillons mit 

Liegeflächen, Igluzelten und zeitweise einem beheizten Versorgungszelt ersichtlich 

nicht zugekommen. Zelte, Pavillons und Betten seien einer Versammlung unter frei-

em Himmel grundsätzlich wesensfremd. Vom Versammlungsrecht nicht umfasst sei 

nämlich das Recht, körperliche Gegenstände wie Zelte oder Wohnwagen mit Inven-

tar in die Versammlung einzubringen. Das Recht auf Versammlungen unter freiem 

Himmel gewährleiste grundsätzlich noch nicht einmal einen Rechtsanspruch auf das 

Aufstellen von Sitzgelegenheiten. Auch die Fortsetzung des Hungerstreiks von Ver-

sammlungsteilnehmern rechtfertige nicht die Verwendung von Pavillons und Betten. 

Der Anwendungsbereich des Versammlungsrechts erfasse nicht alle Versammlun-

gen in gleicher Weise, sondern entfalte nach der Art der Versammlung differenzie-
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rende Wirkung. Eine Versammlung unter freiem Himmel unterliege anderen tatsäch-

lichen Gegebenheiten und prägenden Strukturen als eine Versammlung in geschlos-

senen Räumen. Versammlungen unter freiem Himmel seien nur solche, die von ihrer 

Umgebung nicht durch feste Außenwände abgegrenzt seien. Versammlungen in Zel-

ten oder geschlossenen Pavillons seien Versammlungen in geschlossenen Räumen. 

Zwar unterfielen auch länger andauernde Versammlungen, etwa Dauermahnwachen 

oder dergleichen, ohne weiteres dem Schutzzweck des Versammlungsrechts. Das 

dabei entstehende Bedürfnis nach einem zeitweiligen Schlafen der Versammlungs-

teilnehmer am Versammlungsort sei aber nicht mehr vom Versammlungsrecht ge-

schützt. Es sei vielmehr Sache der Versammlungsteilnehmer, gegebenenfalls erfor-

derliche Schlafpausen in Wohnräumen abseits des Versammlungsorts zu absolvie-

ren. Lasse man das Schlafen der Versammlungsteilnehmer bei einer Versammlung 

unter freiem Himmel zu, sei ein dauerhaftes Campieren auf öffentlichen Flächen die 

nicht zu verhindernde Folge. Mutiere mit zunehmender Verweildauer die Gestaltung 

der individuellen Lebensverhältnisse zum eigentlichen Medium der Meinungskund-

gabe, drohe die Paradoxie, dass die durch spezifische Eigentümlichkeiten geprägte 

Lebensführung der Versammlungsteilnehmer einem permanenten privilegierten Son-

derrecht unterstellt werde.  

 

Auf Antrag des Klägers hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss 

vom 13. Oktober 2014 die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Würz-

burg vom 14. März 2013, soweit es die Fortsetzungsfeststellungsklage bezüglich der 

Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des Bescheids der Beklagten vom 15. Juni 2012 ab-

gewiesen hat, wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. 

 

Im Berufungsverfahren beantragt der Kläger, 

 

unter teilweiser Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 

14. März 2013 festzustellen, dass auch die Beschränkungen Nr. 1.15 (Verbot des 

Aufstellens von Betten), Nr. 1.17 (Beschränkung auf einen Pavillon) und 1.19 (Pavil-

lon muss auf allen Seiten offen sein) im Bescheid der Beklagten vom 15. Juni 2012 

rechtswidrig waren.  

 

Das Verwaltungsgericht verkenne die Reichweite der Versammlungsfreiheit. Art. 8 

GG enthalte keine zeitliche Beschränkung der Versammlungen. Nach seinem Wort-

laut kenne Art. 8 GG ein herkömmliches Bild der Versammlung nicht. Der Begriff der 

Versammlung sei weit auszulegen. In welcher Form die Versammlungsteilnehmer 

ihre Meinung kundtun wollten, obliege, solange die Versammlung friedlich bleibe, 

allein ihnen selbst. Bei der vom Kläger gewählten Form einer Dauermahnwache un-
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ter freiem Himmel handle es sich um eine versammlungsrechtlich adäquate Form der 

Meinungsäußerung. Wenn eine Dauermahnwache aber uneingeschränkt dem 

Schutz der Versammlungsfreiheit unterliege, dann müssten auch alle für die Durch-

führung einer solchen Mahnwache erforderlichen Utensilien unter den Schutz der 

Versammlungsfreiheit fallen, ohne einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis 

zu bedürfen. Zudem hätten die Versammlungsteilnehmer das Recht, eine Ver-

sammlungsform zu wählen, die nach ihrer Meinung ihr Anliegen angemessen zum 

Ausdruck bringe. Die hierfür erforderlichen Mittel unterfielen ebenfalls der Versamm-

lungsfreiheit. Die zeltähnlichen Pavillons seien ein wesentliches Ausdrucksmittel 

dessen, was durch die Versammlung der Öffentlichkeit kundgetan werden solle. Die 

zum Teil offenen, zeltähnlichen Pavillons brächten den Zustand eines unbehausten 

Campierens, dem die Asylbewerber täglich ausgesetzt seien, adäquat zum Aus-

druck. Ein einzelner ordentlicher Pavillon reiche zur Erzeugung dieses Eindrucks 

nicht aus. Der vom Verwaltungsgericht gerügte Zustand der Versammlung in mehre-

ren Pavillons, Liegeflächen, Igluzelten und beheiztem Versorgungszelt mit Wollde-

cken und Kissen sei nicht das Ergebnis des Lebensstils unordentlich hausender 

Asylbewerber, sondern die absichtliche Darstellung der Situation von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern. Gerade dieser Zustand symbolisiere die prekäre Situation der 

Asylbewerber. Es stehe den Versammlungsteilnehmern auch frei, in welcher Form 

sie ihre politische Meinung äußern wollten. Sie seien keinesfalls auf schriftliche Aus-

sagen auf Plakaten oder Vorträgen in freier Rede begrenzt. Sie könnten ihr Anliegen 

auch durch Symbole zum Ausdruck bringen, wie dies vorliegend mit den Pavillons 

geschehen sei. Eine solche weite Auslegung des Versammlungsbegriffs mache das 

Versammlungsrecht auch nicht konturlos, denn ersichtlich könne nicht jede politische 

Meinung durch den symbolischen Nachbau eines Flüchtlingslagers dargestellt wer-

den. Unstreitig dürfte es sein, dass, sofern die Gegenstände wie hier essentieller Be-

standteil der demonstrativen Aussage seien, sie eindeutig dem Versammlungsrecht 

unterfielen und von der Versammlungsfreiheit geschützt würden. Aber nicht nur die 

Gegenstände, die von essentieller Bedeutung für die Aussage seien, würden vom 

Versammlungsrecht geschützt. Es sei auch überwiegende Meinung in Literatur und 

Rechtsprechung, dass bei Mahnwachen ein Witterungsschutz in Form von Planen, 

Verpflegungs- und Sanitäreinrichtungen versammlungsrechtlich zulässig sei. Durch 

den Einsatz von Hilfsmitteln werde aus einer Versammlung unter freiem Himmel 

auch nicht eine Versammlung in geschlossenen Räumen. Die Versammlung habe 

nicht, wie dies für eine Versammlung in geschlossenen Räumen typisch sei, wesent-

lich der Selbstverständigung der Teilnehmer untereinander gedient, sondern sie ha-

be von vornherein darauf abgezielt, möglichst viele Menschen anzusprechen. Dieses 

Anliegen sei durch die Pavillons nicht verhindert, sondern gefördert worden. Sofern 

eine bestimmte Form einer Veranstaltung grundsätzlich von der Versammlungsfrei-



heit geschützt werde, müssten auch die zur Durchführung einer solchen Versamm-

lung unbedingt erforderlichen Hilfsmittel geschützt sein. Dies betreffe vorliegend die 

Pavillons als Witterungsschutz ebenso wie das Recht, zu schlafen und die dafür er-

forderlichen Schlafstätten, Betten etc. zur Verfügung zu haben. Die Auffassung, 

dass, wer eine Veranstaltung im Freien durchführe, sich damit der Witterung ausset-

ze, sei sicher zutreffend, könne jedoch nichts daran ändern, dass für eine Dauer-

mahnwache ein gewisser Witterungsschutz erforderlich sei, damit sie überhaupt 

durchgeführt werden könne. Ein nach allen Seiten offener Pavillon biete keinen aus-

reichenden Witterungsschutz. Ein teilweiser geschlossener Pavillon sei allein schon 

zum Schutz der Informationsmaterialien aus Papier und der für die Öffentlichkeitsar-

beit heute zwingend notwendigen Computer erforderlich. Die erforderliche Zahl sol-

cher Pavillons richte sich nach der Zahl der Teilnehmer. Vorliegend hätten an der 

Versammlung im Durchschnitt über 20 Personen teilgenommen. Ein einzelner auch 

für das Unterstellen des Informationsmaterials genutzter Pavillon sei offensichtlich 

nicht ausreichend gewesen. Auch das Verbot, Betten aufzustellen, sei rechtswidrig. 

Es sei nicht zumutbar, dass die Teilnehmer bei der Dauerwache ununterbrochen 

wach seien. Ebenso könne von ihnen nicht verlangt werden, zum Schlafen nach 

Hause zu gehen. Die Teilnehmer müssten die Möglichkeit haben, sich auszuruhen. 

Zum Schlafen benötige man eine Bettstelle. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie ist der Ansicht, Pavillons, die geschlossen und abgetrennt vom eigentlichen Ver-

sammlungsgeschehen der privaten Unterbringung der Versammlungsteilnehmer 

dienten, seien vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit nicht umfasst. Das nächtli-

che Schlafen am Versammlungsort sei weder Kundgebungsmittel noch Ausdruck der 

Meinungsäußerung der Versammlungsteilnehmer gewesen. Es sei den Versamm-

lungsteilnehmern zuzumuten, zum Schlafen den Versammlungsort zu verlassen. Die 

Versammlung werde dadurch nicht unterbrochen.  

 

Der Vertreter des öffentlichen Interesses stellt keinen eigenen Antrag. Nach Aktenla-

ge stelle sich jedoch die Frage, ob der zweite Pavillon als wesentliches Ausdrucks-

mittel für den Versammlungszweck gedient habe. Nach Ansicht des Verwaltungsge-

richts sei seine logistische Bedeutung gegenüber der funktionalen und inhaltsbezo-

genen Bedeutung so stark in den Vordergrund getreten, dass ein versammlungs-

rechtlicher Schutz ausscheide.  
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Der Verwaltungsgerichtshof hat am 21. September 2015 über die Berufung mündlich 

verhandelt. Insoweit wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten dieses Verfahrens und der Verfahren 10 B 

14.2242, 10 CS 12.767, 10 CS 12.848, 10 CS 12.1106 und 10 CS 12.1419 in beiden 

Instanzen und die beigezogenen Behördenakten Bezug genommen.  

 

II. 

 

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die Klage ist zulässig (I.) und 

entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts in vollem Umfang begründet (II.). 

 

I. Die Klage, die auf die Feststellung gerichtet ist, dass auch die Beschränkungen in 

Nr. 1.17, soweit darin als Kundgebungsmittel nur ein Pavillon (3 m x 3 m) zugelassen 

worden ist, und in Nr. 1.15 und Nr. 1.19 des Bescheids der Beklagten vom 15. Juni 

2012 rechtswidrig waren, ist zulässig. Sie ist als Fortsetzungsfeststellungsklage ge-

mäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO statthaft (1.). Der Kläger war auch nach § 42 Abs. 2 

Alt. 1 VwGO klagebefugt (2.). Es liegt darüber hinaus das nach § 113 Abs. 1 Satz 4 

VwGO erforderliche berechtigte Interesse an der begehrten Feststellung vor.  

 

1. Die Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 

VwGO statthaft.  

 

In den Fällen einer Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO hebt das Ver-

waltungsgericht nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO den angefochtenen Verwaltungsakt 

auf, soweit er rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. Hat sich der 

Verwaltungsakt vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, so spricht das Ge-

richt nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwal-

tungsakt rechtswidrig war, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser 

Feststellung hat.  

 

Vorliegend haben sich die allein noch streitgegenständlichen Beschränkungen der 

Versammlung in Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des Bescheids der Beklagten vom 

15. Juni 2012 nach Klageerhebung, aber vor der Entscheidung des Verwaltungsge-

richts erledigt. 

 

Die Beschränkungen stellten jeweils Verwaltungsakte dar. Denn es handelte sich 

dabei, wie Art. 35 Satz 1 BayVwVfG dies voraussetzt, um Entscheidungen, die die 

Beklagte zur Regelung eines Einzelfalls, nämlich zur Regelung der vom Kläger für 
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den Zeitraum vom 16. Juni 2012 bis zum 16. August 2012 angezeigten Versamm-

lung, auf dem Gebiet des Versammlungsrechts getroffen hat und die auf unmittelbare 

Rechtswirkung nach außen gerichtet waren, weil sie für den Kläger als Veranstalter 

und Versammlungsleiter verbindlich festlegten, dass nur ein Pavillon, der an allen 

Seiten offen sein musste, errichtet und keine Betten aufgestellt werden durften. 

 

Die angegriffenen Beschränkungen haben sich mit dem Verstreichen des Zeitraums, 

für den der Bescheid vom 15. Juni 2012 gelten sollte, durch Zeitablauf erledigt und 

sind dadurch nach Art. 43 Abs. 2 BayVwVfG unwirksam geworden. Erledigung ist 

erst mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Zeitraums am 16. August 2012 einge-

treten, weil die Beschränkungen bis zu diesem Zeitpunkt Rechtswirkungen für die 

Versammlung des Klägers entfalteten. Der Kläger hat noch vor Eintritt der Erledigung 

innerhalb der Rechtsmittelfrist für den Bescheid vom 15. Juni 2012 am 4. Juli 2012 

Anfechtungsklage erhoben. 

 

2. Der Kläger war nach § 42 Abs. 2 Alt. 1 VwGO klagebefugt.  

 

Nach dieser Regelung, die in den Fällen der Fortsetzungsfeststellungsklage entspre-

chend anwendbar ist (vgl. BayVGH, U.v. 8.3.2010 – 10 B 09.1102, 10 B 09.1837 – 

juris Rn. 23; U.v. 20.3.2015 – 10 B 12.2280 – juris Rn. 31; Wolff in Sodan/Ziekow, 

VwGO, 4. Aufl. 2014, § 113 Rn. 286), weil die an die Stelle der Anfechtungsklage 

tretende Fortsetzungsfeststellungsklage einen zum Zeitpunkt der Erledigung des be-

treffenden Verwaltungsakts bereits vorhandenen Zulässigkeitsmangel nicht zu heilen 

vermag (vgl. BVerwG, U.v. 23.3.1982 – 1 C 157/79 – juris Rn. 23; Sodan in So-

dan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 42 Rn. 375, wo § 42 Abs. 2 VwGO allerdings 

unmittelbar herangezogen wird), ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend 

macht, durch den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein. Dafür genügt 

es, dass die behauptete Rechtsverletzung möglich erscheint. Dies ist bereits dann 

anzunehmen, wenn eine Verletzung eigener subjektiver Rechte des Klägers nicht 

offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist 

(stRspr; vgl. etwa BVerwG, U.v. 23.3.1982 – 1 C 157/79 – juris Rn. 23; U.v. 

10.7.2001 – 1 C 35/00 – juris Rn. 15 jeweils m.w.N.). Danach ist der Kläger klagebe-

fugt. Denn es erscheint zumindest möglich, dass er durch die streitgegenständlichen 

Beschränkungen in seinem Recht verletzt ist, sich friedlich und ohne Waffen zu ver-

sammeln. Für den Kläger, der iranischer Staatsangehöriger ist, folgt dieses Recht 

aus seiner allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG sowie aus Art. 11 

Abs. 1 Halbsatz 1 Alt. 1 EMRK (vgl. Zeitler, Grundriss des Versammlungsrechts, 

2015, S. 27; einschränkend in Bezug auf Art. 2 Abs. 1 GG vgl. Depenheuer in 

Maunz/Dürig, GG, Stand: 74 Ergänzungslieferung Mai 2015, Art. 8 Rn. 109), nach 
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dem jeder das Recht hat, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln. Darüber 

hinaus ist dieses Recht einfachgesetzlich durch Art. 1 Abs. 1 BayVersG gewährleis-

tet. Denn danach hat jedermann das Recht, sich friedlich und ohne Waffen öffentlich 

mit anderen zu versammeln. 

 

Da die Möglichkeit einer Rechtsverletzung für die Bejahung der Klagebefugnis aus-

reicht, braucht an dieser Stelle noch nicht abschließend entschieden werden, ob die 

angezeigte Dauerversammlung mit Hungerstreik und sämtlichen in der Anzeige des 

Klägers genannten Kundgebungsmitteln eine Versammlung i.S.d. genannten Vor-

schriften darstellt (s.u. II.1.). 

 

3. Der Kläger hat darüber hinaus das nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO erforderliche 

berechtigte Interesse an der Feststellung, dass die angegriffenen Beschränkungen 

des Bescheids vom 15. Juni 2012 rechtswidrig waren.  

Als ein solches Interesse kommt grundsätzlich jedes nach Lage des Falles anzuer-

kennende schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art in 

Betracht (vgl. BVerwG, B.v. 12.9.1989 – 1 C 40/88 – juris Rn. 10 m.w.N; BayVGH, 

U.v. 8.3.2010 – 10 B 09.1102, 10 B 09.1837 – juris Rn. 25). Insbesondere besteht 

das erforderliche Feststellungsinteresse, wenn die Gefahr einer Wiederholung be-

steht. In versammlungsrechtlichen Streitigkeiten setzt dies zum einen die Möglichkeit 

einer erneuten Durchführung einer vergleichbaren Versammlung durch den Kläger 

voraus, zum anderen, dass die Behörde voraussichtlich auch zukünftig an ihrer 

Rechtsauffassung festhalten wird (BVerfG, B.v. 3.3.2004 – 1 BvR 461/03 – juris 

Rn. 41). Nach der aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeu-

gung des Senats (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) ist hier auf der Grundlage der genann-

ten Maßstäbe von einer Wiederholungsgefahr auszugehen. 

 

Es besteht zunächst die Möglichkeit, dass der Kläger erneut eine vergleichbare Ver-

sammlung durchführt. Denn nach den Darlegungen in der mündlichen Verhandlung 

und unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles besteht erkennbar die Mög-

lichkeit, dass der Kläger auch in Zukunft Versammlungen abhalten wird, die ihrer Art 

nach zu den gleichen Rechtsproblemen und damit der gleichen Beurteilung ihrer 

Rechtmäßigkeit führen können, wobei nicht erforderlich ist, dass die möglichen weite-

ren Versammlungen unter gleichen Umständen, mit einem identischen Motto und am 

selben Ort durchgeführt werden (vgl. BVerfG, a.a.O., Rn. 42). 

   

Der Kläger lebt noch im Stadtgebiet der Beklagten und ist weiterhin politisch aktiv. 

Seine Bevollmächtigte hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass immer 

wieder diskutiert werde, ob die Öffentlichkeit erneut mit einer vergleichbaren Aktion 
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auf die Anliegen, die auch schon Gegenstand der damaligen Veranstaltung gewesen 

seien, hingewiesen werden solle. Außerdem hat sie darauf hingewiesen, dass sich 

auch ein Hungerstreik, wenn auch vielleicht mit einer geringeren Zahl an Teilneh-

mern, jederzeit wiederholen lasse. Vor diesem Hintergrund besteht nach Überzeu-

gung des Verwaltungsgerichtshofs aber erkennbar die Möglichkeit, dass der Kläger 

erneut eine vergleichbare Versammlung veranstalten und leiten wird, die unter Ver-

wendung von Pavillons über längere Zeit hinweg rund um die Uhr stattfindet und da-

mit hinsichtlich der Zahl der zum Einsatz kommenden Pavillons und ihrer Nutzung 

sowie bezüglich der Zulässigkeit der Aufstellung von Betten zu den gleichen Rechts-

problemen, wie sie den streitgegenständlichen Bestimmungen in Nr. 1.15, Nr. 1.17 

und Nr. 1.19 des Bescheids vom 15. Juni 2012 zugrunde lagen, und zu einer glei-

chen rechtlichen Beurteilung dieser Probleme durch die Versammlungsbehörde füh-

ren kann. Dies gilt umso mehr, als in einer Situation, in der wie gegenwärtig die Asyl-

bewerberzahlen rasch ansteigen, mit dem Auftreten von Problemen zu rechnen ist, 

die mit denjenigen, die Auslöser der Versammlungen im Jahr 2012 waren, vergleich-

bar sind. Insbesondere liegt insoweit auf der Hand, dass die steigenden Asylbewer-

berzahlen zumindest vorübergehend mit einer längeren Dauer der einzelnen Asylver-

fahren und mit Schwierigkeiten bei der Unterbringung der Betroffenen verbunden 

sein können. 

 

Ebenso wird die Beklagte nach Überzeugung des Verwaltungsgerichtshofs voraus-

sichtlich auch zukünftig an ihrer Rechtsauffassung festhalten. Denn es ist nach dem 

Gesamtergebnis des Verfahrens davon auszugehen, dass sie Beschränkungen der 

Durchführung weiterer vergleichbarer Versammlungen des Klägers wieder mit den 

gleichen Gründen rechtfertigen wird (vgl. BVerfG, B.v. 3.3.2004 – 1 BvR 461/03 – 

juris Rn. 43).  

 

Hinsichtlich der Nr. 1.17 des Bescheids vom 15. Juni 2012,  die, soweit sie angegrif-

fen ist, lediglich die Errichtung eines einzigen Pavillons zulässt, folgt dies zunächst 

daraus, dass der Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung selbst vom 

Bestehen einer Wiederholungsgefahr ausgegangen ist, weil die Beklagte weiterhin 

einen zweiten Pavillon nicht als vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit geschützt 

ansehe. Dies gilt in gleicher Weise für die Beschränkungen in Nr. 1.15 und Nr. 1.19 

des Bescheids vom 15. Juni 2012. Insoweit hat der Vertreter der Beklagten in der 

mündlichen Verhandlung erklärt, dass eingebrachte Gegenstände wie Betten nicht 

mehr mit der Meinungskundgabe in Zusammenhang stünden und daher auch nicht 

geschützt seien. Zur Beschränkung in Nr. 1.19 hat sich der Vertreter der Beklagten 

zwar nicht mehr ausdrücklich geäußert. Es wurde aber in der mündlichen Verhand-

lung hinreichend deutlich, dass die Beklagte jegliche Infrastruktur, die den Versamm-
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lungsteilnehmern ermöglicht, sich vom eigentlichen Versammlungsgeschehen abzu-

sondern, weil z.B. in geschlossenen Pavillons übernachtet wird, als nicht mehr vom 

Schutzbereich des Versammlungsrechts umfasst ansieht.   

 

II. Die Klage ist im noch streitgegenständlichen Umfang auch begründet. Die Be-

schränkungen in Nr. 1.17, soweit darin als Kundgebungsmittel nur ein Pavillon (3 m x 

3 m) zugelassen worden ist, und in Nr. 1.15 und Nr. 1.19 des Bescheids vom 15. Juni 

2012 waren im Zeitpunkt ihrer Erledigung rechtswidrig und verletzten den Kläger in 

seinen Rechten. Es ist deshalb antragsgemäß auszusprechen, dass sie rechtswidrig 

gewesen sind (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO). 

 

Als Rechtsgrundlage für die streitgegenständlichen Beschränkungen kommt Art. 15 

Abs. 1 BayVersG in Betracht, weil es sich bei der vom Kläger angezeigten „Dauer-

versammlung in der Form des Hungerstreiks“ vom 16. Juni 2012 bis 16. August 2012 

um eine öffentliche Versammlung i.S.d. Art. 2 Abs. 1 und 2 BayVersG gehandelt hat 

(1.). Die Beklagte war für den Erlass der beschränkenden Verfügungen im Bescheid 

vom 15. Juni 2012 zuständig (2.). Die verfügten, noch streitgegenständlichen Be-

schränkungen stellen sich jedoch als unverhältnismäßig bzw. ermessensfehlerhaft 

dar (3.). 

 

1. Versammlungen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 GG sind örtliche Zusammenkünfte 

mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Mei-

nungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung (vgl. BVerfG, B.v. 24.10.2001 

– 1 BvR 1190/90, 1 BvR 2173/93, 1 BvR 433/96 – juris Rn. 41; BVerwG, U.v. 

16.5.2007 – 6 C 23/06 – juris Rn. 15). Enthält eine Veranstaltung sowohl Elemente, 

die auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet sind, als auch sol-

che, die diesem Zweck nicht zuzurechnen sind, so ist entscheidend, ob die Veran-

staltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung darstellt. Bleiben insoweit 

Zweifel, so bewirkt der hohe Rang der Versammlungsfreiheit, dass die Veranstaltung 

wie eine Versammlung behandelt wird (vgl. BVerfG, B.v. 12.7.2001 – 1 BvQ 28/01, 1 

BvQ 30/01 – juris Rn. 29; BVerwG, U.v. 16.5.2007 – 6 C 23/06 – juris Rn. 16). Weit-

gehend übereinstimmend mit diesen Grundsätzen definiert Art. 2 Abs. 1 BayVersG 

Versammlungen im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes als Zusammen-

künfte von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die 

Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundge-

bung. 

 

Legt man dies zugrunde, so stellte sich die vom Kläger angezeigte Veranstaltung 

nach ihrem Gesamtgepräge aber als Versammlung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 
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BayVersG dar. Denn sie war überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Mei-

nungsbildung gerichtet. Bei der Frage, welches Gesamtgepräge einer Veranstaltung 

zukommt, ist zwar zu berücksichtigen, dass die Beteiligten berechtigt sind, selbst 

darüber zu bestimmen, was sie zum Gegenstand öffentlicher Meinungsbildung ma-

chen und welcher Formen der kommunikativen Einwirkung sie sich bedienen wollen. 

Die rechtliche Einordnung dieses Verhaltens als Versammlung steht aber den dazu 

berufenen Gerichten zu (BVerfG, B.v. 12.7.2001 – 1 BvQ 28/01, 30/01 – juris Rn. 

30). 

 

Zweck der Veranstaltung, die als länger andauernde Versammlung in Form eines 

Hungerstreiks zum Thema Asylpolitik angezeigt worden war, war es, die Öffentlich-

keit auf die Situation von Asylbewerbern in Deutschland aufmerksam zu machen und 

dadurch auf eine Verbesserung dieser Situation hinzuwirken. Dabei ging es zum ei-

nen darum, die Asylverfahren der Teilnehmer am Hungerstreik zu beschleunigen und 

deren Anerkennung als Asylberechtigte zu erreichen. Zum anderen wurde eine Ver-

besserung der Situation aller Asylbewerber angestrebt. Insbesondere wurde von der 

Politik die Abschaffung der Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsun-

terkünften, der Residenzpflicht und der Zuteilung von Essenspaketen, eine drasti-

sche Verkürzung der Dauer der Antragsbearbeitung durch das Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge, die Einführung eines Anspruchs aller Asylbewerber auf Teil-

nahme an professionellen Deutschkursen und die Möglichkeit gefordert, den Le-

bensunterhalt durch eigene Arbeit zu sichern.  

 

War damit die vom Kläger angezeigte Veranstaltung aber auf die Teilhabe an der 

öffentlichen Meinungsbildung gerichtet, so steht ihrer Einordnung als Versammlung 

im Sinne von Art. 2 Abs. 1 BayVersG nicht entgegen, dass in ihrem Rahmen auch 

Pavillons errichtet worden sind und beibehalten werden sollten, die den Teilnehmern 

ermöglichten, sich auszuruhen, zu schlafen, Zuflucht vor ungünstigen Witterungsbe-

dingungen zu suchen oder sonst den Aufenthalt am Veranstaltungsort zu erleichtern. 

Dies betraf nicht nur die hungerstreikenden Versammlungsteilnehmer. Denn unge-

achtet dessen stand im Vordergrund der Veranstaltung die beabsichtigte Einfluss-

nahme auf die öffentliche Meinung. Dies gilt nach Überzeugung des Verwaltungsge-

richtshofs unabhängig davon, ob – wie der Kläger nunmehr geltend macht – insbe-

sondere durch das Aufstellen der Pavillons auf die prekäre Situation der Asylbewer-

ber in der Gemeinschaftsunterkunft und den dortigen Mangel jeglicher Privatsphäre 

aufmerksam gemacht werden sollte. Denn auch die Anwesenheit der Teilnehmer am 

Versammlungsort rund um die Uhr über mehrere Tage hinweg, die ohne die Möglich-

keit, sich zum Schutz vor ungünstigen Witterungsbedingungen und zum Ausruhen 

und Schlafen in die als Kundgebungsmittel vorgesehenen Pavillons begeben zu kön-
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nen, schon rein faktisch nicht gewährleistet gewesen wäre, war geeignet, dem auf 

die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Anliegen der Veranstal-

tung besonderen Nachdruck zu verleihen. 

 

Schließlich steht der Einordnung der vom Kläger angezeigten Veranstaltung in Form 

eines Hungerstreiks als (Dauer-)Versammlung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 BayVersG 

auch nicht entgegen, dass mit ihr auch die Anerkennung der Veranstaltungsteilneh-

mer als Asylberechtigte herbeigeführt werden sollte. Zwar schützt die Versamm-

lungsfreiheit nur die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung, nicht aber die 

zwangsweise oder sonstige selbsthilfeähnliche Durchsetzung eigener Forderungen 

(vgl. BVerfG, B.v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90, 1 BvR 2173/93, 1 BvR 433/96 – juris 

Rn. 44). Jedoch ging es hier nach Überzeugung des Verwaltungsgerichtshofs nicht in 

erster Linie darum, die eigenen Forderungen in selbsthilfeähnlicher Weise durchzu-

setzen. Vielmehr stand im Vordergrund das Bestreben, durch den Hungerstreik und 

durch die Anwesenheit der Veranstaltungsteilnehmer am Veranstaltungsort rund um 

die Uhr die Bedeutung dieser Forderungen zu unterstreichen und so Einfluss auf die 

öffentliche Meinung zu nehmen. Es überwog damit aber gerade der von der Ver-

sammlungsfreiheit geschützte Zweck der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbil-

dung.  

 

2. Die Beklagte war für den Erlass der streitgegenständlichen Beschränkungen zu-

ständig. Nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG kann die zuständige Behörde Versammlun-

gen beschränken oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfü-

gung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchfüh-

rung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist oder ein Fall des Art. 12 Abs. 1 

BayVersG vorliegt. Zuständige Behörde ist nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayVersG die 

Kreisverwaltungsbehörde, ab Beginn der Versammlung die Polizei. Vorliegend ver-

fügte die Beklagte als Kreisverwaltungsbehörde die Beschränkungen vor Beginn der 

Versammlung am 16. Juni 2012 mit Bescheid vom 15. Juni 2012; sie war damit zu-

ständige Behörde i.S.d. Art. 24 Abs. 2 Satz 1 BayVersG.  

 

Auch wenn seit dem 9. März 2012 im Stadtgebiet der Beklagten schon mehrere Ver-

sammlungen zum Thema „Asylrecht“ teilweise verbunden mit einem Hungerstreik 

stattgefunden hatten, so handelte es sich bei der am 13. Juni 2012 vom Kläger an-

gezeigten Versammlung um eine am 16. Juni 2012 beginnende neue Versammlung. 

Denn mit seiner nach Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BayVersG erforderlichen Anzeige gab der 

Veranstalter der Versammlungsbehörde zu erkennen, dass ab dem 16. Juni 2012 

eine neue, eigenständige Versammlung beginnen wird. Nach Art. 13 Abs. 2 Satz 1 

BayVersG sind in der Anzeige nach Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BayVersG der Ort der Ver-
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sammlung, der Zeitpunkt des beabsichtigten Beginns und Endes der Versammlung, 

das Versammlungsthema und der Veranstalter und der Leiter anzugeben. Die An-

meldung soll die Behörde in die Lage versetzen, organisatorische Vorkehrungen tref-

fen zu können. Nur wenn die Behörde zuvor über Zeitpunkt, Ort und Art der Ver-

sammlung unterrichtet wird, ist sie auch in der Lage, den Schutz und die Durchfüh-

rung der Versammlung zu gewährleiten (Zeitler, Grundriss des Versammlungsrechts, 

2015, Rn. 222; Wächtler/Heinhold/Merk, BayVersG, 2011, Art. 13 Rn. 20). Da der 

Veranstalter das Ende der vorangehenden Versammlung auf dem Dominikanerplatz 

für den 15. Juni 2012 angezeigt hatte, begann am 16. Juni 2012 mit der beabsichtig-

ten Verlegung des Versammlungsgeschehens an den Vierröhrenbrunnen eine neue 

Versammlung, weil sich wesentliche Kriterien, nämlich der Versammlungsort und der 

Zeitraum der Versammlung, geändert hatten und offensichtlich auch der Veranstalter 

davon ausging, dass eine erneute Abstimmung mit der Versammlungsbehörde über 

den weiteren Verlauf im Versammlungsgeschehen erforderlich war. Die einzelnen 

Versammlungen, die aufeinanderfolgend zum Thema „Asylpolitik“ an verschiedenen 

Orten im Stadtgebiet der Beklagten stattgefunden haben, sind tatsächlich und recht-

lich auch nicht deshalb eine Versammlung i.S.d. Art. 13 BayVersG, weil sich die je-

weiligen Versammlungszeiträume unmittelbar aneinander angeschlossen hatten. Die 

jeweiligen Versammlungen unterschieden sich nämlich durch den Versammlungsort, 

die Zahl der Teilnehmer und auch dadurch, dass zeitweise den politischen Forderun-

gen durch einen Hungerstreik Nachdruck verliehen werden sollte. Die Veranstalter 

hatten ursprünglich auch nicht geplant, ihren Protest über einen so langen Zeitraum 

auszudehnen. Sie reihten dann letztlich eine Versammlung an die andere, weil ihr 

Forderungskatalog von den politisch Verantwortlichen (noch) nicht oder nicht umfas-

send erfüllt wurde. 

    

3. Nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG kann die zuständige Behörde eine Versammlung 

beschränken oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 

erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei der Durchfüh-

rung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. Die in Art. 15 Abs. 1 BayVersG ge-

nannten beschränkenden Verfügungen sind keine Nebenbestimmungen zu einem 

begünstigenden Verwaltungsakt. An diesem fehlt es im Versammlungsrecht ange-

sichts der Erlaubnisfreiheit von Versammlungen (BVerfG, B.v. 21.3.2007 – 1 BvR 

232/04) – juris 22). Sie enthalten vielmehr einen eigenständigen Eingriff in die Ver-

sammlungsfreiheit, müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versamm-

lungsgeschehen stehen und darauf abzielen, auch noch solche Versammlungen und 

Aufzüge zu ermöglichen, die aus Rechtsgründen nicht mehr zugelassen werden 

könnten, wenn sie nach den ursprünglichen Vorstellungen des Veranstalters durch-

geführt würden (Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetz, 6. Aufl. 2011, § 15 Rn. 
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45). Der Begriff der öffentlichen Sicherheit knüpft an die polizeiliche Generalklausel 

an. Er umfasst die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung (BVerfG, U.v. 14.5.1985 – 1 

BvR 233/81 – juris Rn. 77), der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen 

sowie des Bestandes der Einrichtungen und der Veranstaltungen des Staates oder 

sonstiger Träger der Hoheitsgewalt. Zur Rechtsordnung gehören Strafgesetze und 

verwaltungsrechtliche Gebots- und Verbotsnormen. Die Beschränkungen müssen 

der Abwehr einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

dienen. Eine solche Gefährdung kann sich auch aus der Art und Weise der Durchfüh-

rung der Versammlung ergeben. Unzulässig sind Beschränkungen, die dem Norm-

zweck widersprechen. Die Beschränkungen nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG müssen 

zudem erforderlich und geeignet sein, die Gefahren zu verhindern, denen sie begeg-

nen sollen und sich auf das zum Schutz höherwertiger Rechtsgüter unbedingt not-

wendige Maß unter strikter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes be-

schränken (HessVGH, U.v. 26.4.2006 – 5 UE 1567/05 – juris Rn. 32). 

 

Gemessen an diesen Grundsätzen waren die von der Beklagten verfügten Be-

schränkungen in Nr. 1.15, Nr. 1.17 und Nr. 1.19 des Bescheids vom 15. Juni 2012 

aber unverhältnismäßig und damit auch ermessensfehlerhaft. Die Beklagte hat die 

Bedeutung, die dem Aufstellen des zweiten Pavillons und dem Witterungsschutz 

durch Planen für die Durchführung der Versammlung zukam, bei ihrer Entscheidung 

verkannt bzw. nicht hinreichend berücksichtigt (3.1). Zu Nr. 1.15 enthält der Bescheid 

keinerlei Ausführungen, die erkennen ließen, inwiefern durch das Verbot des Aufstel-

lens von Betten die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährdet worden 

wäre (3.2).  

 

3.1 Das Aufstellen eines Pavillons auf einem öffentlichen Platz im Gemeindegebiet 

der Beklagten verstößt zwar gegen deren Sicherheitssatzung (3.1.1). Der Kläger 

kann sich als Ausländer zumindest auf die einfachgesetzlich gewährleistete Ver-

sammlungsfreiheit nach Art. 1 Abs. 1 BayVersG berufen (3.1.2). Auch der zweite Pa-

villon war zur Durchführung der Versammlung in der angezeigten Form notwendig 

(3.1.3). Insoweit ist ein am Durchschnittsbetrachter orientierter objektiver Maßstab 

anzulegen (3.1.4). Die von der Beklagten zur Begründung des Verbots des Aufstel-

lens eines zweiten Pavillons angeführten Erwägungen stellen sich daher als unver-

hältnismäßig und ermessensfehlerhaft dar (3.1.5). Dasselbe gilt für die Beschrän-

kung in Nr. 1.19, wonach der Pavillon an allen Seiten offen zu halten war (3.1.6). 

 

3.1.1 Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Beklagten über die Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Würzburg vom 6. April 2006 (Si-

cherheitssatzung) ist es zur Vermeidung von Beeinträchtigungen Dritter und zum 
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ordnungsgemäßen Erhalt der Straßen, Wege und Plätze und der öffentlichen Grün- 

und Erholungsanlagen untersagt, zu nächtigen und zu zelten. Diese Sicherheitssat-

zung ist Bestandteil der Rechtsordnung, so dass ein Verstoß gegen die in der Si-

cherheitssatzung geregelten Verbote und Gebote grundsätzlich eine Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit darstellen kann. Das Aufstellen eines teilweise geschlossenen 

Pavillons, um dort die Nacht zu verbringen, erfüllt zumindest den Tatbestand des Zel-

tens, weil auch der Pavillon eine einem Zelt vergleichbare Grundfläche einnimmt, und 

somit dem Zweck der Satzung, die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Straßen und 

Plätze zu erhalten und Dritte nicht zu beeinträchtigen, entgegensteht. 

 

3.1.2 Allerdings tritt vorliegend der von der Beklagten durch das Aufstellen des Pavil-

lons angenommene Verstoß gegen § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Sicherheitssatzung im Rah-

men der Verhältnismäßigkeitsprüfung hinter die einfachgesetzlich gewährleistete 

Versammlungsfreiheit und die grundgesetzlich geschützte allgemeine Handlungsfrei-

heit zurück. Der Kläger kann sich zwar als iranischer Staatsangehöriger nicht unmit-

telbar auf Art. 8 Abs. 1 GG, der allen Deutschen das Recht verleiht, sich ohne An-

meldung friedlich und ohne Waffen zu versammeln, berufen. Ausländern steht allein 

das Auffanggrundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG und das einfachgesetzliche Recht aus 

Art. 1 Abs. 1 BayVersG bzw. Art. 11 Abs. 1 EMRK zu (s.o. I. 2.). Denn Art. 1 Abs. 1 

BayVersG geht von einem Jedermann-Recht aus. Zudem gewährleistet Art. 113 BV 

allen Bewohnern Bayerns das Recht, sich ohne besondere Erlaubnis und friedlich 

und unbewaffnet zu versammeln, so dass dem Schutz der Versammlungsfreiheit für 

Bewohner Bayerns, auch wenn sie Ausländer sind, Verfassungsrang zukommt und 

die einfachgesetzlich gewährleistete Versammlungsfreiheit eine verfassungsrechtli-

che Schutzbereichsverstärkung erfährt. 

 

3.1.3 Liegt wie hier nach dem Gesamtgepräge eine Versammlung vor (s.o. II. 1.), so 

fallen grundsätzlich sämtliche Bestandteile oder Elemente dieser Versammlung in 

den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit. Dies bedeutet, dass diese Versamm-

lungsbestandteile, auch wenn sie nach anderen Rechtsvorschriften erlaubnispflichtig 

wären, keiner Erlaubnis nach diesen Rechtsvorschriften bedürfen und insoweit privi-

legiert werden (zum Verhältnis einer versammlungsrechtlichen Beschränkung zu ei-

ner straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis vgl. VGH BW, B.v. 16.12.1993 – 1 

S 1957/93 – juris Rn. 7; BVerwG, U.v. 21.4.1989 – 7 C 50/88 – juris Rn. 15; OVG 

Berlin-Bbg, B.v. 14.11.2003 – 4 B 365/03 – juris Rn. 18). Außerversammlungsgesetz-

liche Erlaubnisvorbehalte, die unmittelbar versammlungsbezogene Betätigungen und 

Verhaltensweisen betreffen, sind suspendiert. Dies ergibt sich aus der aus Art. 1 Abs. 

1 BayVersG, Art. 113 BV folgenden prinzipiellen Erlaubnisfreiheit für das Gesamtge-

schehen der jeweils aktuellen Versammlung oder Demonstration (Diet-
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el/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetz, a.a.O., § 15 Rn. 7). 

 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG fallen in den Schutzbereich der Versamm-

lungsfreiheit und der dadurch bewirkten Erlaubnisfreiheit des Versammlungsgesche-

hens nur Veranstaltungen und Aktionen, die durch gemeinsame Kommunikation ge-

prägt sind und auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung zielen (BVerfG, 

U.v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90 – juris Rn. 40, B.v. 20. 12. 2012 – 1 BvR 2794/10 – 

juris Rn. 16, U.v. 22.2.2011 – 1 BvR 699/06 – juris Rn. 63). In diesem Rahmen ge-

währleistet die Versammlungsfreiheit auch das Recht, selbst zu bestimmen, wann, 

wo und unter welchen Modalitäten eine Versammlung stattfinden soll, und damit ein 

Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung 

(BVerfG, B.v. 20.12.2012 a.a.O. Rn. 16; U.v. 22.2.2011 a.a.O. Rn. 64; B.v. 14.5.1985 

– 1 BvR 233/81 – juris Rn. 61). Das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters ist 

aber beschränkt, soweit durch die geplante Veranstaltung Rechtsgüter beeinträchtigt 

zu werden drohen. Hinsichtlich der Modalitäten der Durchführung einer Versammlung 

ergeben sich die Grenzen der Versammlungsfreiheit aus Art. 15 BayVersG. Gefähr-

det die Durchführung der Versammlung andere Rechtsgüter, so ist es Aufgabe der 

Behörde, die wechselseitigen Interessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit zum Ausgleich zu bringen. Die Bewertung der gegenläufigen 

Interessen und ihre Abwägung mit dem Versammlungsinteresse liegt bei der Behör-

de (BVerfG, B.v 5.9.2003 – 1 BvQ 32/03 – juris Rn. 22; B.v. 26.1.2001 – 1 BvQ 8/01 

– juris Rn. 15). 

 

Bezogen auf Gegenstände oder Hilfsmittel, die in eine Versammlung eingebracht 

werden sollen, besteht in Literatur und Rechtsprechung jedenfalls weitgehend Einig-

keit darüber, dass sie an der durch die Versammlungsfreiheit bewirkten Privilegie-

rung in Bezug auf die Erlaubnisfreiheit teilnehmen, wenn sie funktionale Bedeutung 

für die Durchführung der Veranstaltung haben (Dietel/Gintzel/Kniesel, Versamm-

lungsgesetz, a.a.O., § 1 Rn. 60) oder sie zur Verwirklichung des Versammlungs-

zweck wesensnotwendig sind (Schneider in BeckOK, GG, Stand 1.6.2015, Art. 8 Rn. 

179). Art. 8 GG schützt auch „infrastrukturelle“ Ergänzungen der Veranstaltung in 

Form von Informationsständen, Sitzgelegenheiten, Imbissständen oder auch Zelten, 

sofern sie funktional versammlungsspezifisch eingesetzt werden (Schulze-Fielitz in 

Dreier, Grundgesetz, 3. Aufl. 2013, Art. 8 Rn. 34). Nicht in den Schutzbereich von 

Art. 8 GG fallen infrastrukturelle Begleitaktivitäten, wenn sie über die eigene Ver-

sammlungsaktivität hinausgehen, ohne für diese notwendig zu sein (Depenheuer in 

Maunz/Dürig, Grundgesetzkommentar, Stand 2014, Art. 8 Rn. 72). Die Rechtspre-

chung ordnet die Begleiterscheinungen einer Versammlung nur dann dem Schutzbe-

reich der Versammlungsfreiheit zu, wenn die jeweils in Rede stehenden Gegenstän-
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de und Hilfsmittel zur Verwirklichung des Versammlungszwecks funktional oder sym-

bolisch für die kollektive Meinungskundgabe wesensnotwendig sind (OVG Berlin-

Bbg, B.v. 16.8.2012 – OVG 1 S 108.12 – juris 8), wenn es sich dabei um notwendige 

Bestandteile der Versammlung handelt, ohne die eine gemeinsame Meinungsbildung 

und Meinungsäußerung nicht möglich ist (VG Frankfurt, B.v. 6.8.2012 – 5 L 

2558/12.F – juris Rn. 43), wenn sie inhaltlich in hinreichendem Zusammenhang mit 

der Durchführung der Versammlung stehen und einen spezifischen Bezug zum Ver-

sammlungsthema aufweisen (BVerfG, B.v. 26.6.2014 – 1 BvR 2135/09 – NVwZ 

2014, 1453),  ihnen eine funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versamm-

lungsthema zukommt und sie einen erkennbaren inhaltlichen Bezug zur Meinungs-

kundgabe aufweisen (BayVGH, B.v. 12.4.2012 – 10 CS 12.767 – juris Rn. 10; 

B.v.20.4.2012 – 10 CS 12.845 – juris Rn. 845) oder wenn nur unter ihrer Verwen-

dung die Versammlung zweckentsprechend durchgeführt werden kann (BayVGH, 

B.v. 1.7.1995 – 21 CS 95.2131 – BeckRS 1995, 15373). 

 

3.1.4 Ob bestimmte Gegenstände, die von den Veranstaltern der Versammlung zur 

Durchführung der Versammlung als notwendig erachtet werden und damit funktional-

spezifisch versammlungsbezogen sind und einen Bezug zur gewählten Form der 

Versammlung haben, ist von der Behörde nach einem objektiven Maßstab zu beur-

teilen. Grundlage für diese Beurteilung ist das Vorbringen der Veranstalter. Sie legen 

gegenüber der Versammlungsbehörde dar, welche Gegenstände sie zur Durchfüh-

rung der Versammlung in der geplanten Form benötigen. Für die Zugrundelegung 

eines am Durchschnittsbetrachter orientierten Maßstabs spricht folgendes: Auch bei 

der Entscheidung darüber, ob überhaupt eine Versammlung vorliegt, richtet sich die 

rechtliche Beurteilung danach, ob sich die Veranstaltung aus der Sicht des durch-

schnittlichen Betrachters als Versammlung darstellt, und ob der Veranstalter sein 

Konzept schlüssig dargelegt hat (BVerwG, U.v. 22.8.2007 – 6 C 22.06 – juris Rn. 14, 

17). Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, B.v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90 – 

juris Rn. 45) spricht ebenfalls davon, dass es bei der Beurteilung, ob es sich bei einer 

Blockadeaktion noch um eine Kundgebung handelt, die unter den Schutz des Art. 8 

GG fällt, oder um eine selbsthilfeähnliche Durchsetzung eigener Forderungen, darauf 

ankommt, dass der Veranstalter der Versammlung substantiiert darlegt, dass die Ak-

tion auch einen an die Öffentlichkeit gerichteten Kommunikationszweck verfolgt ha-

be. Wenn somit schon bei der Einordnung eines Geschehens als Versammlung eine 

Überprüfung des vom Veranstalter vorgelegten Konzepts anhand objektiver Kriterien 

erfolgt, ist es nur konsequent, dass die Versammlungsbehörde auch überprüft, ob 

bestimmte Gegenstände, die in die Versammlung eingebracht werden sollen, für die 

Durchführung der Versammlung in der gewählten Form funktional oder symbolisch 

eingesetzt werden. Denn schließlich wird das durch Art. 1 Abs. 1 BayVersG ge-

61 



schützte Versammlungsgeschehen insoweit privilegiert, als sämtliche mit dem Ver-

sammlungsgeschehen in Zusammenhang stehenden „Bestandteile“ keiner etwaigen 

nach spezialgesetzlichen Regelungen erforderlichen Erlaubnis bedürfen. Ein Wider-

spruch zum Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters über Ort, Zeitpunkt sowie Art 

und Inhalt bzw. die Form der Versammlung liegt darin nicht, weil die Behörde inso-

weit lediglich prüft, ob die vom Veranstalter angezeigten Hilfsmittel (hier: Pavillons 

und Betten) die für die Durchführung der geplanten Form der Versammlung (Dauer-

versammlung) erforderliche funktionale oder symbolische Bedeutung haben, dem 

Veranstalter aber nicht die Form seiner Versammlung vorgibt.  

 

3.1.5 Die von der Beklagten verfügte Beschränkung, dass nur ein Pavillon aufgestellt 

werden darf, erweist sich danach bereits deshalb als rechtswidrig, weil die Beklagte 

bei der Bewertung ihres Interesses an der Einhaltung der Bestimmungen der Sicher-

heitssatzung und der gegenläufigen Interessen der Versammlungsteilnehmer zu Un-

recht davon ausgegangen ist, dass der zweite Pavillon nicht in funktionalem Zusam-

menhang mit dem Versammlungszweck steht. Wie der Senat bereits in seinem Be-

schluss vom 12. April 2012 (10 CS 12.767 – juris) ausgeführt hat, hatte das Aufstel-

len eines oder mehrerer Pavillons für die vom Kläger angemeldete Dauerversamm-

lung mit Unterschriftenlisten, Dokumenten und Diskussionsrunden diese funktionale 

Bedeutung für das Versammlungsthema. Die Versammlungsteilnehmer verblieben 

über einen längeren Zeitraum, auch nachts, am Versammlungsort, so dass es ihnen 

auch möglich sein musste, sich auszuruhen oder zu schlafen, um eine effektive 

Kundgabe ihres Anliegens zu gewährleisten. Dies schloss auch das Schlafen in den 

errichteten Pavillons nicht aus. An dieser Einschätzung hat sich auch für die hier 

streitgegenständliche Versammlung nichts geändert. Laut Versammlungsanzeige 

vom 13. Juni 2012 bestand die Kerngruppe aus dreizehn Protestierenden. Zwanzig 

Personen hatten sich bereit erklärt, am Hungerstreik teilzunehmen. Die Kundgabe-

form als Dauerversammlung mit Plakaten, Unterschriftslisten, Diskussionen hatte 

sich seit Beginn der Aktion im März 2012 im hier streitgegenständlichen Zeitraum 

nicht wesentlich verändert. Es liegt auf der Hand, dass für die zur Meinungskundga-

be genutzten Kommunikationsmittel und für den zum witterungsgeschützten Ausru-

hen erforderlichen Platz bei der angezeigten Teilnehmerzahl ein Pavillon mit einer 

Grundfläche von 9 m² nicht ausreichend ist. Auch wenn die Versammlungsteilnehmer 

einen Pavillon überwiegend zum Schlafen und Ausruhen und den anderen zur Un-

terbringung von Tischen und Stühlen für die Diskussion und Information genutzt ha-

ben, verlor der erstgenannte Pavillon dadurch nicht den Bezug zum Versammlungs-

zweck. Auch er blieb Teil des Versammlungsgeschehens und war für die kollektive 

Meinungskundgabe allein aufgrund der angezeigten Teilnehmerzahl und der gewähl-

ten Versammlungsform funktional notwendig, weil sonst die Versammlungsteilneh-
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mer ihren Protest und ihre Meinungskundgabe nicht hätten dauerhaft „auf der Stra-

ße“ durchführen können. Es kann bei zwei aneinandergebauten Pavillons keinen 

entscheidungserheblichen Unterschied in ihrer Bedeutung für das Versammlungsge-

schehen machen, wenn in einem Pavillon tatsächlich nur geschlafen und im anderen 

nur diskutiert wird oder beide sowohl zum Ausruhen als auch zum öffentlichen Disku-

tieren genutzt werden. Es kommt vielmehr entscheidend darauf an, ob für die von 

den Versammlungsteilnehmern gewählte Kundgabeform und die Zahl der Versamm-

lungsteilnehmer die von den Pavillons überdachte Fläche zur Verwirklichung des 

Versammlungszwecks funktional oder symbolisch eingesetzt worden ist. Nicht maß-

geblich ist entgegen der Auffassung der Beklagten daher, dass der zweite Pavillon 

nach ihren Beobachtungen ausschließlich zum Ausruhen und Schlafen sowie zur 

Lagerung von Gegenständen benutzt worden war, während sich die Diskussionen 

und Informationen auf den ersten Pavillon beschränkten. 

 

Da die Beklagte somit das Interesse der Versammlungsteilnehmer an der Aufstellung 

eines zweiten Pavillons als nicht in Zusammenhang mit der kollektiven Meinungs-

kundgabe stehend bewertet hat, hat sie das Interesse der Versammlungsteilnehmer 

nur mit einer unzureichenden Gewichtung in ihre Abwägungsentscheidung einge-

stellt. 

 

Selbst wenn man zugunsten der Beklagten davon ausginge, sie habe erkannt, dass 

auch der zweite Pavillon eine funktionale Bedeutung für die angezeigte Versamm-

lung habe, so erweist sich die verfügte Beschränkung als unverhältnismäßig, weil die 

von der Beklagten angestellten Erwägungen, wonach ein Verstoß gegen die Sicher-

heitssatzung vorliege, der Zugang zu den anliegenden Gewerbebetrieben behindert 

würde und den Versammlungsteilnehme bereits auseichend Zeit zur Kundgabe ihrer 

Anliegen zur Verfügung gestellt worden sei, das Interesse der Versammlungsteil-

nehmer, einen zweiten Pavillon aufzustellen, um die Versammlung ihren Vorstellun-

gen entsprechend durchführen zu können, nicht hinreichend gewichtet hat. Sie hat 

insbesondere keine Erwägungen dahingehend angestellt, ob nicht durch eine örtliche 

Verschiebung der Pavillons am Versammlungsort oder einen Wechsel des Versamm-

lungsorts eventuelle Beeinträchtigungen für Dritte hätten reduziert werden können. 

Auch die von der Beklagten angeführte Überlegung, dass die Versammlungsteilneh-

mer bereits genügend Zeit gehabt hätten, ihr Anliegen darzustellen, führte nicht ohne 

weiteres dazu, dass ihr Recht, sich zu versammeln und entsprechend dem Ver-

sammlungszweck zwei Pavillons aufzustellen, schon hinter das Zelt- und Nächti-

gungsverbot der Sicherheitssatzung hätte zurücktreten müssen, wenn nicht gerade in 

der Dauer des Verstoßes gegen die Sicherheitssatzung eine zusätzliche erhebliche 

Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit gelegen hätte. 
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3.1.6 Auch die Beschränkung in Nr. 1.19 des Bescheids vom 15. Juni 2012, den Pa-

villon auf allen Seiten offen zu halten, ist ermessensfehlerhaft. In den Gründen des 

Bescheids finden sich auch keine weiteren Ausführungen zu dieser Beschränkung. 

Die Beklagte ging wohl davon aus, dass ein geschlossener Pavillon nicht spezifisch 

versammlungsbezogen sei, weil durch das Verhängen der Eingänge des Pavillons 

eine Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung ausgeschlossen gewesen sei. 

Dabei verkannte die Beklagte, dass bei Dauerversammlungen zum Schutz der 

Kundgebungsmittel und der Versammlungsteilnehmer vor Nässe und Wind auch das 

(teilweise) Verhängen der Pavillons mit Planen zur weiteren Durchführung der Ver-

sammlung notwendig war, weil ansonsten bei entsprechenden Witterungsbedingun-

gen die Versammlung hätte abgebrochen werden müssen. Dies hat der Senat be-

reits in seiner Entscheidung vom 2. Juli 2012 (10 CS 12.1419 – juris Rn. 32) klarge-

stellt. Daran hält er auch nach wie vor fest. 

 

3.2 Die Beschränkung in Nr. 1.15 des Bescheids vom 15. Juni 2012, wonach keine 

Betten aufgestellt werden dürfen, war ebenfalls rechtswidrig. Auch diese Regelung 

war ermessensfehlerhaft und unverhältnismäßig. Die Beklagte hat zum Nächtigungs-

verbot in Nr. 1.16 des Bescheids vom 15. Juni 2012 und zum Verbot des Aufstellens 

von Betten in den Gründen ausgeführt, dass das Nächtigen gegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 

der Sicherheitssatzung verstoße. Das Übernachten hätte nicht die Meinungskundga-

be zum Ziel gehabt. Das Aufstellen von Betten sei zu untersagen gewesen, weil die-

se ausschließlich dem Zweck des dauerhaften Nächtigens gedient hätten. Dem Ver-

bot, Betten aufzustellen, kommt aber nach Auffassung des Senats unabhängig vom 

Verbot des Nächtigens, das der Kläger hat bestandskräftig werden lassen, bezogen 

auf den Versammlungszweck, nämlich über einen längeren Zeitraum unterbrochen 

am Versammlungsort präsent zu sein, um den Forderungen der Versammlungsteil-

nehmer Nachdruck zu verleihen, eine über das Nächtigungsverbot hinausgehende 

Bedeutung zu. Der Senat hat bereits im Beschluss vom 12. April 2012 (10 CS 12.767 

– juris Rn. 12) erläutert, dass die dauernde Anwesenheit am Versammlungsort 

zwangsläufig ein Bedürfnis nach Ruhepausen nach sich zieht. Wenn sich die Ver-

sammlungsteilnehmer also am Versammlungsort z.B. nur ausruhen (auch tagsüber), 

steht das Aufstellen eines Bettes zu diesem Zweck in funktionalem Zusammenhang 

mit dem Versammlungsgeschehen. Es kann offen bleiben, ob das Aufstellen eines 

Bettes per se bereits gegen die Sicherheitssatzung der Beklagten verstoßen hat oder 

straßenrechtlich erlaubnispflichtig gewesen wäre. Denn die Beklagte hat bei ihrer 

Entscheidung über die Beschränkung das Aufstellen von Betten lediglich unter dem 

Aspekt des Nächtigens gewürdigt und nicht berücksichtigt, dass Betten auch dem 

Ausruhen dienen und daher einen hinreichend funktionalen Bezug zum konkreten 

Versammlungsgeschehen aufweisen. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 Abs. 2 und § 

167 Abs. 1 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 10, § 709 Satz 2 und § 711 

Satz 1 und 2 ZPO. 

 

Die Revision ist zuzulassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat 

(§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

 

 R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 139 VwGO kann die Revision innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Ent-

scheidung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwig-

straße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ans-

bach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) eingelegt werden. Die Revision muss die angefoch-

tene Entscheidung bezeichnen. Sie ist spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Zustel-

lung dieser Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist beim Bundesverwaltungsge-

richt, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig (Postfachanschrift: Postfach 10 08 54, 04008 Leipzig), 

einzureichen. Die Revisionsbegründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die ver-

letzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen angeben, 

die den Mangel ergeben. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhil-

feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshand-

lungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechtslehrern an den in § 

67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt nur die in § 

67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 

4 Satz 5 VwGO genannten Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen) sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Per-

sonen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

Senftl                                               Dr. Martini                                           Zimmerer 
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Beschluss: 

 

Unter Abänderung des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Würzburg vom 14. März 2013 wird der Streitwert für beide Rechtszüge auf 

jeweils 5.000 Euro festgesetzt  

(§ 63 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 52 Abs. 2 GKG). 

 

Senftl                                                      Dr. Martini                                     Zimmerer 
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